
Da wir in den letzten Tagen oft Fragen zu Quarantäneregelungen erhalten haben, haben 
wir hier einige Informationen der Corona Test- und Quarantäneverordnung des Landes 
NRW für Sie zusammengefasst. 
Diese Informationen sind eine Momentaufnahme und daher ohne Gewähr. Da sich die 
Bestimmungen des Landes schnell ändern können, informieren Sie sich bitte auf der 
Homepage des Landes NRW immer nochmal über den aktuellsten Stand der Dinge. 
https://www.land.nrw/corona 
 

Regelungen gemäß der Corona Test-und Quarantäne-Verordnung 
(Kap 5, §14 und 15) 

Stand vom 16.01.2022 
 

Der PCR-Test Ihres Kindes ist positiv 
 

⇒ sofort häusliche Isolierung 

⇒ Kontaktpersonen der letzten 2 Tage vor Testdurchführung benachrichtigen 
⇒ Isolierung endet nach 10 Tagen nach den ersten Symptomen bzw. dem positiven Test 
⇒ Isolierung verlängert sich, wenn nach 10 Tagen noch Symptome vorliegen 
⇒ Eine vorzeitige Beendigung ist frühestens am 7. Tag der Isolierung möglich, wenn in 
den letzten 48 Stunden davor keine Symptome aufgetreten sind und eine offizielle 
Bescheinigung eines negativen Testergebnisses (Test frühestens am 7. Tag der 
Isolierung) vorliegt. 
 
Haben Sie vom Gesundheitsamt andere Informationen bezüglich der Quarantäne 
erhalten, gilt die Anweisung des Gesundheitsamtes. 
 
 
 

Quarantäne bei positiven Fällen in der Familie 
 
Ist ein Familienmitglied positiv, muss das Schulkind auch in Quarantäne und darf daher 
nicht in die Schule geschickt werden. 
 
Ausnahmen: 

1. Kinder mit 2-maliger Impfung (2. Impfung liegt mindestens 14 Tage zurück) 
2. genesene Kinder (positiver PCR-Test muss mehr als 27 und weniger als 90 Tage 

zurück liegen) 
Für die maximale Sicherheit der gesamten Klasse bitten wir darum, auch in den 
Ausnahmefällen einen Bürgertest durchführen zu lassen, bevor Ihr Kind wieder zur 
Schule kommt. 
Die Quarantäne aufgrund eines positiven Familienmitgliedes endet für Schülerinnen und 
Schüler nach 5 Tagen, wenn das Kind eine offizielle Bescheinigung eines negativen 
Testergebnisses vorlegen kann. Der Test darf frühestens am 5. Tag der Quarantäne 
gemacht werden. 
 
Haben Sie vom Gesundheitsamt andere Informationen erhalten, gilt die Anweisung 
des Amtes. 
 
Haben Sie weitere Fragen zu den Regelungen oder sollte Ihr Kind Kontaktperson einer 
positiv getesteten Person außerhalb der Familie sein, informieren Sie sich bitte in der 
aktuellen Corona Test-und Quarantäneverordnung des Landes NRW über die geltenden 
Bestimmungen. 
 

https://www.land.nrw/corona

